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Grundsicherung für Arbeitsuchende - Unterländer:
Kompromiss zur Nachfolge der Arbeitsgemeinschaften
besser als keine Lösung
Der sozialpolitische Sprecher der CSU-Landtagsfraktion und Münchner CSU
-Landtagsabgeordnete Joachim Unterländer plädiert trotz der Bedenken der Münchner
Arbeitsgemeinschaft für Beschäftigung dafür, dem jetzt vereinbarten Kompromiss, dem auch die
unionsgeführten Arbeitsministerien zugestimmt haben, auf Bundesebene nunmehr die
Zustimmung zu geben.

Dazu MdL Joachim Unterländer:

„Auch wenn einige Umorganisationen wegen des Bundesverfassungsgerichtsurteils zur
Nachfolgeregelung einschließlich einer Grundgesetzänderung erforderlich sind, so kann damit in
einer fast deckungsgleichen Organisationsstruktur nahezu nahtlos mit den gleichen kompetenten
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weitergearbeitet werden. Jede andere bisher diskutierte
Alternative würde zu wesentlich größeren Umstellungsschwierigkeiten und einem wesentlich
höheren bürokratischen Aufwand führen.

Ich habe mich deshalb in meiner Funktion als arbeitsmarktpolitischer Sprecher der CSU
-Landtagsfraktion gemeinsam mit den arbeitsmarkt- und wirtschaftspolitischen Sprechern der CDU
-Fraktionen von Sachsen-Anhalt, dem Freistaat Sachsen und Thüringen an den Vorsitzenden der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, MdB Volker Kauder, gewandt, damit auch die Union auf
Bundesebene diesem Modell mit einigen regional bedingten Ergänzungen zustimmt.

Dadurch kann nämlich auch die bisher gerade in der Landeshauptstadt München bewährte Arbeit
der ARGE fortgesetzt werden.
Stattdessen ohne Alternative die Bundestagswahlen im Herbst abzuwarten, würde zu erheblichen
rechtlichen Verunsicherungen, aber auch zum Wegbrechen der Kompetenz durch einen Weggang
von fachlich gut qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den ARGEs führen. Dies kann
kein Ziel sein.

Wir hoffen deshalb gerade auch aus Münchner Sicht, die nach Anlaufschwierigkeiten mehr als zu
akzeptierende Arbeit der ARGE auch fortführen zu können.“
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In dem Brief an den Vorsitzenden der CDU/CSU-Bundestagsfraktion heißt es:

“Sehr geehrter Herr Fraktionsvorsitzender,
die arbeitsmarktpolitischen Sprecher der Landtagsfraktionen von CDU und CSU in
Sachsen-Anhalt, im Freistaat Sachsen, in Thüringen und im Freistaat Bayern bitten die CDU/CSU
-Bundestagsfraktion mit Nachdruck darum, den in einer Arbeitsgruppe erarbeiteten
Gesetzentwurf zur Regelung der gemeinsamen Aufgabenwahrnehmung in der Grundsicherung für
Arbeitssuchende zu unterstützen und ergänzende Vorschläge aus den Landtagsfraktionen bzw.
Länderregierungen zum Gesetzgebungsverfahren ebenfalls mitzutragen.

Dies begründen wir wie folgt:
    1. Trotz einiger – zwischenzeitlich in der Regel behobener – Anlaufschwierigkeiten ist das
vorrangige politische Ziel, Arbeitssuchenden wieder eine Beschäftigungsperspektive zu
ermöglichen, durch kompetentes Handeln der Arbeitsgemeinschaften und Optionskommunen
erreicht worden.
    2. Deshalb muss diese Konstruktion der Kooperation in modifizierter Form weitergeführt
werden. Darüber hinaus ist im Sinne einer Realisierung des Subsidiaritätsprinzips, die Möglichkeit
für Kommunen, zusätzliche Optionen wahrzunehmen und damit in eigener Zuständigkeit die
Aufgaben zu erfüllen, sicherzustellen.
    3. Wenn dies der ausdrückliche Wunsch des Bundes- und der Landesgesetzgeber ist, so wird
eine entsprechende Verfassungsänderung die im Urteil des Bundesverfassungsgerichts
formulierten Bedenken aufnehmen können.
    4. Der Gesetzentwurf an sich ist ohne Alternative. Wenn somit keine Neuregelung durch den
Bundesgesetzgeber erfolgt, wird eine Vielzahl kompetenter Mitarbeiter die jetzigen
Arbeitsgemeinschaften verlassen und damit zu einer massiven Kompetenzreduzierung im Bereich
von Arbeitsvermittlung, Beschäftigung, Leistungsgewährung und individueller Förderung
beitragen. Angesichts der wirtschafts- und konjunkturpolitischen Herausforderungen, die ohnehin
gegeben sind, würde ein erheblicher politischer Schaden entstehen, der auf dem Rücken der
Betroffenen ausgetragen würde. Dies können wir als CDU und CSU nicht wollen.
    5. In den auf der Basis des Entwurfs eines Gesetzes zur Regelung der gemein-samen
Aufgabenwahrnehmung in der Grundsicherung für Arbeitssuchende zu erfolgenden Beratungen
müssen auch die regionalen und länderspezifischen Ergänzungsvorschläge ihre Berücksichtigung
finden. Dies gilt insbesondere für die Initiative des Freistaates Sachsen und des Landes
Sachsen-Anhalt zu Artikel 2 Nr. 4 b (§ 6 a) und Artikel 4 des Gesetzentwurfes, mit dem die
Möglichkeit geschaffen werden soll, im Falle einer Gebietsreform Anpassungen des bisherigen
Zuständigkeitsbereiches des zugelassenen kommunalen Trägers vorzunehmen.

In diesen Fällen soll solchen Kommunen die Möglichkeit eingeräumt werden, frei zu entscheiden,
die Option auf das gesamte Kreisgebiet ausweiten zu können oder sie aufzugeben und ein ZAG zu
bilden, um einheitliche Strukturen im Landkreis bilden zu können. Der Beginn der Trägerschaft
soll dabei zum Beginn des zweiten Kalenderjahres wirksam werden, das der Antragstellung folgt,
um den Trägern den Aufbau der Strukturen für das neue Kreisgebiet zu ermöglichen.

Wir appellieren nochmals eindringlich, die politischen und sachlich negativen Folgen der
Ablehnung des Gesetzentwurfes zu bedenken und einer Beratung auf der Basis der genannten
Zielsetzungen zuzustimmen. Dies würde auch dem aktuellen Diskussionsverlauf im Bereich der
Ministerinnen und Minister für Arbeit in den unionsgeführten Bundesländern und in den
Fachgremien der Landtagsfraktion von CDU und CSU entsprechen.
Mit freundlichen Grüßen"

KONTAKT: Telefon Maximilianeum: (089) 41 26 - 23 20 · Telefon Bürgerbüro: (089) 150 70 49 · e-mail: junterlaender@t-online.de


